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Stadt Vetschau/Spreewald  

Beschlussvorlage 
öffentlich 

Vorlage-Nr: 
AZ: 
Datum: 
Amt: 
Verfasser: 

BV-StVV-338-17 
4.1-le 
05.01.2017 
Fachbereich Bau 
Anke Lehmann 

Beratungsfolge 

30.01.2017 Wirtschaftsausschuss 
23.02.2017 Hauptausschuss 
16.03.2017 Stadtverordnetenversammlung 
Vetschau/Spreewald 

Anw. Dafür Dag. Enth. 

Betreff 
Bebauungsplan der Stadt Vetschau/Spreewald Nr. 04 / 2008 "Am Kulturhaus" 
Satzungsbeschluss 

 

Beschluss 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/Spreewald beschließt den 
Bebauungsplan Nr. 04 / 2008 "Am Kulturhaus“,  bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) im 
Maßstab 1:500, und den Textlichen Festsetzungen (Teil B), in der Fassung Januar 2017,  
gemäß § 10 BauGB als Satzung.  

Die Begründung in der Fassung Januar 2017 wird gebilligt. 

Die Verwaltung wird beauftragt, den Bebauungsplan ortsüblich bekannt zu machen. Dabei ist 
auch anzugeben, wo der Bebauungsplan mit Begründung während der Dienststunden 
eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann. 
 

 

 

Begründung 

Der Satzungsbeschluss stellt die abschließende Entscheidung über die Inhalte des Planes dar. 

Die beigefügte Begründung beschreibt die Ziele, Zwecke und Auswirkungen des Plans und 
erläutert dessen Festsetzungen. 

Mit Hilfe der Begründung können die Abwägungsergebnisse interpretiert werden und 
verdeutlichen somit den Planungswillen.   

Im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes  Nr. 04 / 2008 "Am Kulturhaus“ wurden die 
Bürger und Träger öffentlicher Belange durch Offenlage über die Ziele und Zwecke der Planung 
unterrichtet.  

Der  Bebauungsplan ist auszufertigen der Beschluss, des Bebauungsplanes als Satzung ist 
öffentlich bekannt zu machen. Zusätzlich ist der Plan mit Begründung zu jedermanns Einsicht 
bereitzuhalten. 
 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
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X NEIN  

   

☐ JA  

 Betrag in €:  

 Produkt:  

 Ergebniskonto:  

 Finanzkonto:  

 Maßnahme:  

 
Folgekosten bei 

Investitionen ab 50.000 €: 
 

 

☐ Mittel sind im Haushalt geplant Betrag in €:  

    

☐ Mittel werden bereitgestellt Betrag in €:  

  Im Rahmen des Budgets ☐ 

  Als über- oder außerplanmäßige Haushaltsausgabe ☐ 

 
Deckung:  ☐ Mehrertrag /-Einzahlung 

☐ Minderaufwand /-Auszahlung 
 

  Im Rahmen eines Haushaltsnachtrages ☐ 

  In der folgenden Haushaltsplanung ☐ 

 

Anmerkung zu den finanziellen Auswirkungen Fachbereich Finanzen: 

 

 

 

 

 

Mitarbeiter  Sachbearbeiter  Fachbereichsleiter  Bürgermeister 
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